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Vorwort 

 
 

In Deutschland leben nach Schätzungen von 
Experten ca. 1 bis 1,5 Million MigrantInnen ohne 
gültigen Aufenthaltsstatus, deren gesundheitliche 
Versorgung unzureichend geregelt ist. Sie werden 
von keiner Krankenversicherung aufgenommen. 
Nur in akuten Fällen haben sie einen Anspruch auf 
medizinische Dienstleistung über die Sozialämter, 
sofern sie ihre Behandlung nicht selber zahlen 
können. Das Sozialamt ist jedoch gemäß dem 
Aufenthaltsgesetz verpflichtet, in der Illegalität 
lebende Menschen der Ausländerbehörde zu 
melden. Die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe 

kann somit zur Aufdeckung eines nicht legalen Aufenthaltes und einer anschließenden 
Ausweisung führen. Können die Betroffenen die ärztlichen Leistungen nicht privat zahlen, zö-
gern sie häufig einen Arztbesuch aus Angst vor diesen Konsequenzen so lange wie möglich 
hinaus.  
 
Ärzte der Welt, café 104 und IPPNW setzen sich dafür ein, den Zugang zur Gesundheitsversor-
gung von Menschen ohne Papiere in Deutschland zu verbessern. So wird zum Beispiel in der 
Münchener Anlaufstelle von Ärzte der Welt und café 104 diesen Menschen kostenlose und 
anonyme medizinische Hilfe und Beratung angeboten.  
 
Dank dem ehrenamtlichen Engagement von ÄrztInnen sowie HelferInnen, werden diesen 
Menschen eine ganzheitliche soziale Beratung und medizinische Versorgung geboten. Aber 
es gibt in der alltäglichen Arbeit noch viele Schwierigkeiten und Engpässe., wie z.B. stationäre 
Eingriffe oder die Behandlung von chronischen Krankheiten. Außerdem kann die medizinische 
Hilfe nur angeboten werden, weil ÄrztInnen Ihre Zeit und Praxisleistungen kostenlos zur Verfü-
gung stellen. Hier sind Lösungen unbedingt auf politischer Ebene zu suchen. 
 
Ärzte der Welt, café 104 und IPPNW ist es wichtig, Lösungsansätze mit VertreterInnen von Be-
hörden und Politik zu diskutieren, um auf diesem Weg Zugang zur Gesundheitsversorgung von 
Menschen ohne Papiere in Deutschland zu erreichen.  
Das war das Ziel des Fachtags „Zugang zur Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Auf-
enthaltstatus in Deutschland“ am 19. November 2008 in München.  
 
So ergaben sich nach einer Situationsanalyse und der Vorstellung konkreter kommunaler Pro-
zessen und einzelner länderspezifischer Regelungen, Forderungen an die Politik. Diese wurden 
in einer Podiumsdiskussion mit Siegfried Benker, Fraktionsvorsitzender der Münchner Grünen, 
Julika Sandt, Landtagsabgeordnete der FDP, Herrn Wilhelm Dräxler von Caritas, Herrn Johan-
nes G. Knickenberg vom Katholischen Forum „Leben in der Illegalität“ und Gerhard Schwarz-
kopf vom Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte erörtert. Die Möglichkeit, einen illegalen 
Aufenthalt von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen, die Abschaffung der Bei-
hilfe zum illegalen Aufenthalt für helfende ÄrztInnen und BeraterInnen oder die Eventualität 
eines anonymen Krankenscheins wurden u.a. debattiert.  
 
Aber vor allem stand die Lockerung oder die Aufhebung der Mitteilungspflicht im Bereich 
medizinischer Versorgung im Fokus der Debatte. So betonte Johannes G. Knickenberg vom 
Katholischen Forum: „Bei jedem Lösungsvorschlag stoßen wir immer wieder auf die Übermitt-
lungspflicht. Sie ist daher zentral für jede Lösung (…) Es gibt ein Recht auf Gesundheit. Der 
richtige Weg ist also die Einschränkung der Übermittlungspflicht und dann kann das Recht auf 
Gesundheit auch realisiert werden“. Hier waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig. 
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Zum Abschluss der Podiumsdiskussion wurden konkrete Ziele formuliert: 
- Einschränkung der Übermittlungspflicht,  
- Einrichtung eines staatlichen und/ oder städtischen Fonds für Menschen ohne Papie-

re; 
- Unterstützung von Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten, u.a. eine finanzielle 

Unterstützung oder Hilfe in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, 
- Verlängerung der Schweigepflicht in das Sozialamt. 
 

In vielen anderen europäischen Ländern wird das Vorenthalten der Gesundheitsversorgung 
nicht wie in Deutschland als Mittel gegen irreguläre Einwanderung praktiziert, sondern dort ist 
das Recht auf Gesundheitsversorgung für alle Menschen ohne Rücksicht auf ihren Aufent-
haltsstatus gesetzlich verankert. Für niederländische ÄrztInnen besteht die Möglichkeit, Kosten, 
die ihnen bei der Behandlung illegaler Einwanderer entstehen, sich auf Antrag von einer 
staatsfinanzierten Stiftung erstatten zu lassen. In Spanien haben MigrantInnen ohne Papiere 
den gleichen Zugang zum öffentlich finanzierten Gesundheitssystem wie die BürgerInnen des 
Landes. Die einzige Bedingung ist, sich bei der Stadt registrieren zu lassen. Eine mögliche Um-
setzung solcher Ansätze sollte auch in Deutschland diskutiert werden. Ungeachtet aller Lan-
desgrenzen gehört das Recht auf medizinische Versorgung zu den Grundrechten eines jeden 
Menschen. 
 
 
 

Programm der Veranstaltung 
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I. Claudia Vollmer, Kreisverwaltungsreferat 

Leiterin der Ausländerbehörde Landeshauptstadt München 
Der Umgang mit kranken Menschen ohne Papiere 

 
 
Das Thema Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Papiere steht in einem sehr schwie-
rigen Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld wird auf der einen Seite begrenzt durch das ver-
fassungsmäßig gesicherte Recht auf Leben und Gesundheit, das sowohl für illegal, als auch 
legal hier lebende Menschen besteht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch nach § 87 
Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes eine Mitteilungspflicht aller öffentlichen Stellen. Trotz dieser 
schwierigen Spannungslage und trotz der gegebenen Vorschriften konnten diese Konflikte in 
München in der überwiegenden Zahl der Fälle auf der Grundlage des geltenden Rechts ge-
löst werden.  
 
Es gibt zu der ganzen Thematik, was die juristische Problematik angeht, kaum Rechtspre-
chung, Strafverfahren oder Gerichtsverfahren. Das Gebot der Mitteilungspflicht nach § 87 
Abs. 2 und die Strafandrohung, die im § 96 des Aufenthaltsgesetzes enthalten ist, spielen in 
der Verwaltungspraxis keine große Rolle und werden in der öffentlichen Diskussion oft über-
schätzt. Dieses ist auch das Ergebnis eines Gutachtens, das im Auftrag des Bundesministeri-
ums des Innern erstellt worden ist. Es gab eine Umfrage bei den Ausländerbehörden und bei 
den Ministerien und nur sehr Wenige konnten von Einzelfällen berichten.  
 
Ärzte und medizinisches Personal haben einerseits aufgrund von Standesrecht eine Pflicht zur 
medizinischen Behandlung, wenn es medizinisch indiziert ist. Außerdem unterliegen sie gem. § 
203 StGB der ärztlichen Schweigepflicht. Aufgrund dieses sogenannten Verwendungsverbots 
besteht gem. § 88 Aufenthaltsgesetz keine Mitteilungspflicht nach Ausländerrecht.  
 
Ein Problem entsteht erst, wenn sich die Frage der Finanzierung für Krankenhausverwaltung 
oder niedergelassene Ärzte stellt. Was das Verwaltungspersonal von Krankenhäusern angeht, 
ist die Rechtslage umstritten. In München gehen alle beteiligten Referate davon aus, dass 
diese Mitteilungspflicht nur dann besteht, wenn Behörden bei der Aufgabenerfüllung Kenntnis 
über einen illegalen Aufenthalt erlangen. Das Krankenhauspersonal ist weder verpflichtet, 
den Aufenthaltsstatus zu ermitteln, noch ist das für deren Aufgabenerfüllung zwingend not-
wendig. Alle Informationen, die „bei Gelegenheit“ der Behandlung gewonnen werden, fallen 
nicht unter die Mitteilungspflicht.  
 
Grundsätzlich ist eine Finanzierung der medizinischen Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz möglich, das nicht nur für 
Asylbewerber sondern für alle, die ausreisepflichtig sind, gilt. Die 
Finanzierung einer Krankenbehandlung ist möglich für alle 
Behandlungen, die dringend veranlasst sind. Allerdings unterliegt der 
Leistungsträger, z.B. in München das Sozialreferat, der 
Mitteilungspflicht für öffentliche Stellen. Die Ausländerbehörde in Mün-
chen hat in den letzten Jahren so gut wie keine Mitteilungen be-
kommen; sie spielen in der Praxis kaum eine Rolle. Aber die 
Mitteilungspflicht ist natürlich der eigentliche Grund, warum die 
Betroffenen, seien es die behandelnden Ärzte oder die 
Ausländerinnen und Ausländer selber, von einer Krankenbehandlung 
absehen.  
 
Was für Möglichkeiten haben denn unter diesen Voraussetzungen überhaupt die Kommunen 
und die Ausländerbehörden? Kommunen sind natürlich kein rechtsfreier Raum und müssen 
auf die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände, auch nach Ausländerrecht dringen. 
Das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht. Gleichzeitig ist dies aber auch der Ansatzpunkt für 
die Ausländerbehörde München, sich Handlungsmöglichkeiten zu schaffen.  
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V. Dr. Margret Spohn, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, 

Stelle für interkulturelle Arbeit 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Das Münchener Modell 

 
 

Es gibt derzeit keine optimale, praktische Lösung für das 
Problem der medizinischen Versorgung von Menschen ohne 
Papiere, da es durch die momentane gesetzliche Lage besteht 
und nur durch alternative Versorgungsmöglichkeiten 
abgefedert und beseitigt werden kann. 
 
Gleichwohl besteht gerade in München eine gewisse 
gesellschaftliche Offenheit für die vorbehaltlose Diskussion 
dieses Problems und die internationale Verpflichtung für 
Menschen in Not wird ernst genommen.  
 
Auf Anfrage der Grünen wurde eine Studie vom Stadtrat in 
Auftrag gegeben, die von Professor Anderson durchgeführt 
und im Jahr 2003 veröffentlicht wurde. Diese Studie mit dem 
Titel „Dass sie uns nicht vergessen…“ - Menschen in der 
Illegalität in München, enthält zahlreiche Empfehlungen, die 

von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern/innen verschiedener Institutionen (Kirche, 
Polizei, NGOs), geprüft und zum Teil umgesetzt wurden. So wurde beispielsweise die Betonung 
des Einzelfalls anstatt genereller Lösungen als Ziel ausgegeben. Anderson schätzte, dass allein 
in München circa. 30 000 - 50 000 Menschen ohne Papiere leben. Damals wie heute handelt 
es sich dabei jedoch lediglich um Schätzungen. Außerdem haben heute viele, die sich da-
mals ohne legalen Aufenthaltstitel in München aufhielten mittlerweile einen legalen Aufent-
halt in Deutschland. Dies hängt vor allem mit der EU-Osterweiterung zusammen, im Rahmen 
derer viele, die damals noch illegal in Deutschland waren, die EU-Staatsbürgerschaft erhalten 
haben.  
 
Insgesamt wurden zwölf Empfehlungen von der Stadt in verschiedenen Referaten umgesetzt. 
Im Rahmen dieser Empfehlungen wurde ein Fonds für Illegalisierte gegründet, Rechtsgutach-
ten zur Mitteilungspflicht erstellt, der Oberbürgermeister wurde beauftragt, die Studie und die 
Ergebnisse im Städtetag vorzustellen, eine frauenspezifische Perspektive   wurde eingeführt. 
Durch das Asylbewerberleistungsgesetz abgesichert, erhalten schwangere Frauen drei Mona-
te vor und drei Monate nach der Geburt einen Aufenthaltstitel. Zusätzlich dazu gab es im 
Jahr 2005 eine erste Überprüfung der Umsetzung.  
 
In München gibt es derzeit drei Anlaufstellen für Menschen ohne Versicherungsschutz. Das 
Referat für Gesundheit und Umwelt, open.med/café 104 und die Malteser Migranten Medizin. 
Generell lässt sich feststellen, dass vieles legal möglich ist, wenn der politische Wille in den 
Ämtern vorhanden ist.  
 
Im Sommer 2009 wird der Stadtrat noch einmal um eine Rückmeldung bezüglich des Fonds 
und zum Stand der Umsätze in den Referaten informiert Besonders positiv ist die Tatsache, 
dass ab März 2009 ein jährlicher Fond in Höhe von 100 000 Euro eingerichtet wird. Dieser wird 
von der Stadt München zur Verfügung gestellt.  
 
Wenn das offene Klima, anders als dies in München der Fall ist, nicht vorherrscht, können sol-
che Wege allerdings nicht gegangen werden.  
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VI. Prof. Dr. Heinz-Jochen Zenker, Ärzte der Welt e.V. 

Psychiater, Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Epidemiologe 
Überblick über europäische Modelle 

 
 
Das Recht auf medizinische Versorgung ist in zahlreichen Abkommen, Internationalen Pakten 
und Sozialchartas festgehalten. Wie und in welchem Ausmaß dieses Recht jedoch in der Pra-
xis in den einzelnen europäischen Ländern umgesetzt wird, ist sehr unterschiedlich. Oftmals 
stoßen Migranten ohne Papiere auf zahlreiche Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem. Das 
europäische Netzwerk von Ärzte der Welt führte zum Beispiel 2005-2006 eine Studie über den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung von diesen Menschen mit 835 Patienten in sieben Länder 
durch. Nur 33 % der Befragten mit chronischen Erkrankungen erhielten zum Zeitpunkt der Be-
fragung eine adäquate Therapie und bei 10% wurde die notwendige Behandlung abgelehnt. 
Viele kannten ihre Rechtsansprüche nicht und hatten Angst vor Ausweisung. 
 
Eine europaweite homogene Lösung für den Zugang zum Gesundheitssystem für Migranten 
ohne Papiere gestaltet sich schwierig, da sich die länderspezifischen Gesundheitssysteme 
kaum gleichen. Sie unterscheiden sich im politischen Willen der einzelnen Länder, der Finan-
zierung, dem Versorgungssystem, dem Versorgungsniveau und dem tatsächlichen Zugang 
zum Gesundheitssystem. Tendenziell lässt sich dabei eine Harmonisierung von Asyl- und Flücht-
lingspolitik erkennen. Es scheint fast so, als würde man „Äpfel mit Birnen“ vergleichen, wenn 
man versucht, die Regelungen in den einzelnen EU-Ländern in einen Zusammenhang zu brin-
gen. Häufig klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Dabei kommt es zusätzlich zu den 
internationalen auch noch zu nationalen Unterschieden. Das heißt, es gibt auch innerhalb 
eines Gesundheitssystems noch verschiedene Versorgungsniveaus, so dass man teilweise so-
gar von einer „Klassenmedizin“ sprechen kann. Ein weiterer Punkt, den es bei einem Vergleich 
der länderspezifischen Gesundheitssysteme zu beachten gilt, ist die unterschiedliche Bericht-
erstattung der einzelnen Länder und das Ausmaß an Kritikpotential. Dabei spielen politische 
Veränderungen eine große Rolle, die sowohl Einfluss auf die Gesundheits-, als auch auf die 
Migrationspolitik haben.  
 
Um diese Unterschiede zu veranschaulichen und einzelne Lösungsansätze in der Frage des 
Zugangs zu medizinischer Versorgung für Menschen ohne Papiere aufzuzeigen, soll auf ein-
zelne länderspezifische Regelungen zur Gesundheitsversorgung exemplarisch eingegangen 
werden. 
 
Belgien: 
In Belgien ist die medizinische Versorgung von Migranten ohne Papiere über die zuständigen 
Sozialämter geregelt, bei denen man die medizinische Behandlung beantragen muss. Dabei 
gibt es regionale Unterschiede in der formellen Art der Erbringung, es wird jedoch nicht zwi-
schen „akutem“ und „nicht akutem“ Krankheitszustand differenziert. Entscheidend ist das 
Zertifikat des Behandlers. Es werden alle Leistungen vom Sozialamt nach dem Erstattungsprin-
zip erbracht, dass heißt also auch Vorsorgemaßnahmen, HIV-Tests und antiretrovirale Thera-
pien bei AIDS. Während der gesamten Zeit erfolgt dabei kein Datentransfer zu Ausländerbe-
hörden. 
 
Spanien: 
Auch in Spanien unterscheidet sich die Gesundheitsversorgung regional, sie ist jedoch durch 
das generelle Gesundheitsgesetz von 1986 auf nationaler Ebene festgelegt. Es existiert ein 
öffentliches, steuerfinanziertes Primary und Secondary Health Care System, das bis auf die 
Zuzahlungen von 40% für Medikamente bei Akutkrankheiten, kostenlos ist. Für Migranten ohne 
Papiere erfolgt die Erbringung der Leistungen über eine Gesundheitskarte, für deren Erhalt sie 
sich lokal registrieren lassen müssen (Einschreibelisten). Auch teure Behandlungen (z.B. AIDS) 
werden darüber übernommen. Allerdings haben, bedingt durch die aktuelle Verschärfung 
der Migrationspolitik, seit 2003 die Ausländerbehörden Zugang zu den Einschreibelisten. 



                   13

Frankreich: 
Seit dem Jahr 2000 gibt es in Frankreich mit der Aide Medicale Etat (AME) eine kostenlose 
Basisgesundheitssicherung für alle notwendigen und dringenden (fonds de soins d’urgence) 
Behandlungsindikationen für Migranten ohne Papiere. Darunter fällt auch die Behandlung 
von AIDS. Dazu bedarf es jedoch eines komplizierten, hochschwelligen Antragsformulars und 
es kommt bei großen regionalen Unterschieden bei manchen Anbietern zu Leistungsverwei-
gerungen.  
 
Großbritannien: 
Das Gesundheitssystem ist in Großbritannien zu 80 % steuerfinanziert. Der Zugang zu „primary 
healthcare“ erfolgt durch Hausärzte, die der Schweigepflicht unterliegen. Sie dienen als Ga-
tekeeper, und auch Menschen ohne Papiere können sich bei ihnen eintragen. Viele Be-
schränkungen bestehen allerdings für Migranten ohne regulären Aufenthaltsstatus bei dem 
Zugang zu „secondary healthcare“. Krankenhausbehandlungen sind zum Beispiel im ersten 
Jahr des Aufenthaltes nur bei akuten Bedrohungen und gegen Rechnung dank personenbe-
zogenen Datenerhebung und Statusfeststellung möglich. Sonstige Einschränkungen existieren 
bei der Betreuung während der Schwangerschaft oder bei antiretroviraler Behandlung.  
„Unlike in other European countries, no safety net exists in the UK to enable particularly vul-
nerable groups such as children and pregnant women to access health care” (PICUM 2007). 

 
In Deutschland haben Menschen ohne Papiere 
Anspruch auf medizinische Versorgung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz § 4 (akute und 
schmerzhafte Erkrankungen) und § 6 (sonstige 
Kann-Leistungen). Allerdings gibt es hohe 
Zugangsbarrieren, wegen der Datenübermitt-
lungspflicht der Sozialbehörden (§ 87 
Aufenthaltsgesetz).  
 
Aus diesen exemplarischen Ländervergleichen 
ergeben sich Forderungen an die Politik und das 
Versorgungssystem. So soll eine Anpassung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes an die Vorgaben des Grundgesetzes erfolgen (Art. 1, 20, An-
wendung des SGB XII, niedrigschwellige Anspruchsprüfung). Des Weiteren sollte die Übermitt-
lungspflicht der Sozialbehörden abgeschafft werden, um somit eine Sicherstellung des „Ver-
längerten Geheimnisschutzes“ zu gewähren. Außerdem sollten humanitäre Hilfen generell 
keine Strafbarkeit nach sich ziehen, sondern im Gegenteil sollte der Staat sozialkompensatori-
sche, zivilgesellschaftliche Beratungs-, Vermittlungs- und Behandlungsangebote unterstützen 
und fördern. 
 
Als Fazit lässt sich also zusammenfassend sagen: 
 
Eine auf strikte Abschottung ausgerichtete Migrationspolitik ist aus humanitärer Sicht und vor 
dem Hintergrund der demographischen Entwicklung mit Nachdruck abzulehnen. Ebenso ver-
bieten sich Menschrechte verletzende Instrumentalisierungen des Sozial- Bildungs- und Ge-
sundheitswesens als Mittel der Exklusion. 
 
 


